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Planzeichenerklärung
Es gelten die Baunutzungsverordnung (BauNVO) in der Fassung der Bekanntmachung
vom 21.11.2017 (BGBI. I S. 3786), zuletzt geändert durch Gesetz vom 3.07.2023 (BGBI.
2023 I Nr. 176) sowie die Planzeichenverordnung (PlanZV) vom 18.12.1990, zuletzt
geändert durch Artikel 6 des Gesetzes vom 12.08.2025 (BGBI. 2025 I Nr.189).

Bauflächen und Baugebiete (§ 5 Abs. 2 Nr. 1 BauGB)

Gewerbliche Bauflächen (§ 1 Abs. 1 Nr. 3 BauNVO)

Sonstiges Sondergebiet "Sport und Freizeit" (§ 11 BauNVO)

Sonstiges Sondergebiet "Bauhof" (§11 BauNVO)

Eingeschränktes Gewerbegebiet (Auschluss von produzierendem
Gewerbe) (§ 8 BauNVO)

Grünflächen (§ 5 Abs. 2 Nr. 5 BauGB)

Grünfläche

Sportlichen Zwecken dienende Gebäude und Einrichtungen

Flächen für die Landwirtschaft und Wald (§ 5 Abs. 2 Nr. 9 BauGB)

Flächen für die Landwirtschaft (§ 5 Abs. 2 Nr. 9 lit. a BauGB)

Flächen für Wald (§ 5 Abs. 2 Nr. 9 lit. b BauGB)

Sonstige Planzeichen

Grenze der Geltungsbereiche mit lfd. Nummerierung der
8. Änderung des Flächennutzungsplanes der Stadt Grevesmühlen

Höhenlinien

Unverbindliche Darstellungen außerhalb des Änderungsbereiches
Bauflächen und Baugebiete (§ 5 Abs. 2 Nr. 1 BauGB)

Wohnbauflächen (§ 1 Abs. 1 Nr. 1 BauNVO)

Allgemeine Wohngebiete (§ 4 BauNVO)

Gemischte Bauflächen (§ 1 Abs. 1 Nr. 2 BauNVO)

Gewerbliche Bauflächen (§ 1 Abs. 1 Nr. 3 BauNVO)

Sonstige Sondergebiete - Einkaufszentrum

Sonstige Sondergebiete - Freilichtspielstätte

Flächen für den überörtlichen Verkehr und für die örtlichen Hauptverkehrszüge
(§ 5 Abs. 2 Nr. 3 BauGB)

sonstige örtliche und überörtliche Hauptverkehrsstraßen

Ruhender Verkehr

Bahnanlagen

Hauptwanderweg

Flächen für Versorgungsanlagen, für die Abfallentsorgung und die Abwasserbe-
seitigung sowie für Ablagerungen (§ 5 Abs. 2 Nr. 2 BauGB)

Elektrizität

Gas

Grünflächen (§ 5 Abs. 2 Nr. 5 BauGB)

Grünfläche

Parkanlage

Dauerkleingärten

Wasserflächen und Flächen für die Wasserwirtschaft (§ 5 Abs. 2 Nr. 7 BauGB)

Wasserflächen

Umgrenzung der Flächen mit wasserrechtlichen Festsetzungen -
        Trinkwasserschutzzonen III A und B

Planungen, Nutzungsregelungen, Maßnahmen und Flächen für Maßnahmen zum
Schutz, zur Pflege u. zur Entwicklung von Natur u. Landschaft
(§ 5 Abs. 2 Nr. 10 BauGB)

Umgrenzung von Flächen für Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege
und zur Entwicklung von Natur und Landschaft

Umgrenzung von Schutzgebieten und Schutzobjekten im Sinne des
Naturschutzrechts -

Regelungen für die Stadterhaltung und für den Denkmalschutz (§ 5 Abs. 4 BauGB)
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